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Preisanordnung Nr. 369/1.
— Anordnung zur Änderung der Preisverordnung 
Nr. 369 über die Preise für die Erfassung, den Auf
kauf und die Sammlung von Mohnkapseln und über 

die Abgabepreise der Erfassungsbetriebe —
Vom 16. Juli 1956

Zur Änderung der Preisverordnung Nr. 369 vom 
8. Juli 1954 — Verordnung über die Preise für die Er
fassung, den Aufkauf und die Sammlung von Mohn
kapseln und über die Abgabepreise der Erfassungs
betriebe — (GBl. S. 630) wird folgendes angeordnet:

§ 1
Die Absätze 1 und 2 des § 1 der Preisverordnung 

Nr. 369 erhalten folgende Fassung:
„(1) Für Mohnkapseln, die in Erfüllung der vertrag

lichen Lieferverpflichtungen von den Anbauern zur 
Ablieferung an die Erfassungsbetriebe gebracht wer
den, sind nachstehende Erfassungspreise zu zahlen:

Für 100 kg Mohnkapseln
der Qualität I

(Stengelanteil bis höchstens 8 cm) ............................ 65 DM
der Qualität II

(Stengelanteil über 8 cm bis 20 cm) ...... 50 DM

der Qualität III
(Stengelanteil über 20 cm bis 50 cm) . . . .  20 DM.

(2) Für Mohnkapseln, die über die vertraglichen 
Lieferverpflichtungen hinaus von den Anbauern und 
von ablieferungsfreien Betrieben an die Erfassungs
betriebe abgeliefert werden, sind nachstehende Auf
kaufpreise zu zahlen:

Für 100 kg Mohnkapseln
der Qualität I

(Stengelanteil bis höchstens 8 cm) ......................... 80 DM
der Qualität II

(Stengelanteil über 8 cm bis 20 cm) ___________  65 DM
der Qualität III

(Stengelanteil über 20 cm bis 50 cm) . . . .  25 DM.“

§ 2
Diese Preisanordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
Berlin, den 16. Juli 1956

Staatssekretariat für Erfassung und Aufkauf 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

I. V.: V o s s  
Stellvertreter des Staatssekretärs


